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I. Aktuelle Situation

Nach der Umqualifizierung von Fahrtkosten
zur Arbeitsstätte und ihrer Zuordnung zu den
Privatausgaben durch den Gesetzgeber ist der
Streit um die Abzugsfähigkeit als Werbungs-
kosten i.S. des § 9 EStG inzwischen beim Bun-
desverfassungsgericht anhängig. Es ist abzu-
sehen, dass eine Entscheidung noch vor dem
nächsten Bundestagswahlkampf ergehen könn-
te. Im parteiinternen Wahlkampf möchten sich
zahlreiche Politiker positionieren und verstärkt
Wählergunst erwerben. Ebenso buhlen die Par-
teien untereinander um die Wählergunst. Der
mündige Bürger ist bekanntlich zum Teil hell-
hörig geworden. Es deutet nichts darauf hin,
dass bei den Politikern neues Unrechtsbewusst-
sein erwacht ist. Vielmehr dürften die Vor-
schläge zur Wiedereinführung der Pendler-
pauschale primär aus wahltaktischen Erwägun-
gen unterbreitet werden. Allerdings gehen die
Argumente für und wider eine Pendlerpauschale
weitgehend an der Realität vorbei. Hierzu eini-
ge Beispiele:

• Die Abziehbarkeit der Fahrtkosten im
Rahmen einer Pendlerpauschale wird pauschal
als Steuervergünstigung bezeichnet.

• Umziehen wird als Alternative zum Pen-
deln empfohlen.

• Zumindest die Kürzung der Entfernungs-
pauschale sei sinnvoll.

• Die Abschaffung bzw. Kürzung der Pendler-
pauschale ist aus haushaltsmäßiger Sicht not-
wendig.

Zum Teil werden außersteuerliche Argu-
mente ins Feld geführt. Häufig wird auf die

Mietersparnis für Pendler, die außerhalb eines
Ballungsraumes wohnen und täglich zur Ar-
beitsstätte fahren, hingewiesen. Das Pendeln
wird offenbar als vergnügliche Freizeitbeschäf-
tigung angesehen. Selten wird die veränderte
Situation auf dem Arbeitsmarkt, die durch einen
steten Stellenabbau gekennzeichnet ist (vgl.
jüngst nur die Pläne von Telecom und Siemens),
erwähnt.

Sofern von Politikern eine Wiedereinführung
der Pendlerpauschale für „die ersten Kilometer“
erwogen wird, soll eine Gesetzesänderung kos-
tenneutral durchgeführt werden. Die Pausch-
beträge sollen verringert werden. Überlegungen
hinsichtlich einer sachgerechten Einkommens-
besteuerung haben Seltenheitswert. Schwach-
punkt der vor einigen Jahren eingeführten
Pauschalregelung ist in der Tat, dass bei der
Ermittlung der abziehbaren Werbungskosten die
tatsächliche Inanspruchnahme von Verkehrs-
mitteln und die Höhe der tatsächlichen Fahrt-
ausgaben unberücksichtigt bleibt. Insbeson-
dere die Fahrgemeinschaften, die in der Vergan-
genheit zur Mehrfachinanspruchnahme der Kfz-
Pauschbeträge „genutzt“ wurden, haben Kritik
an der ursprünglichen Regelung hervorgerufen.
Missbräuchliche Inanspruchnahme von einkom-
mensteuerlichen Abzugsmöglichkeiten sollte
jedoch nicht dazu führen, dass berechtigte
Berufsausgaben völlig von der Abzugsfähigkeit
ausgeschlossen werden und wie private Lebens-
haltungskosten behandelt werden. Wäre die
Zuweisung der Fahrtkosten zu den Lebenshal-
tungskosten zutreffend, müsste der Grundfrei-
betrag für das zu verschonende Existenzmini-
mum entsprechend um die notwendigen Fahrt-
kosten erhöht werden. Da eine solche Lösung
offenbar sinnwidrig wäre, ist auch die Behand-
lung sämtlicher Fahrtkosten bis zu 20 km Ent-
fernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
entsprechend zu beurteilen.

In der Diskussion um die Fahrtkosten wird
der Eindruck erweckt, dass Spitzenpolitiker
wieder einmal brutto und netto verwechselt
haben. Soweit tatsächlich entstandene Aus-
gaben, die berufsbedingt sind und damit der
Einnahmenerzielung dienen, nicht bei der Ein-

kommensermittlung berücksichtigt werden,
nähert sich die Einkommensbesteuerung einer
Umsatzbesteuerung an. Falls Einnahmen gleich-
zeitig als Einkommen betrachtet werden, ent-
steht eine Besteuerung auf der Basis der Be-
messungsgrundlage „Einnahmen“ und nicht auf
der Basis „Einkommen“. Sinn und Zweck der
Einkommensbesteuerung müssen hinterfragt
werden.

Inzwischen ist der vorübergehend genähr-
te Hoffungsschimmer auf Wiedereinführung der
Pendlerpauschale bei vielen Millionen Arbeit-
nehmern verflogen. Die Spitzen der Großen Koa-
lition beschlossen bei einem Treffen im Kanz-
leramt, nichts zu tun und abzuwarten, wie das
Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Da
Nutzer von Dienstwagen und anderen Verkehrs-
mitteln keine Fahrtkosten tragen müssen, fehlt
ihnen offensichtlich ein Gespür für die notwen-
digen Ausgaben, die durch stetig steigende
Energiepreise kontinuierlich wachsen. Reali-
tätsferne Entscheidungen wie auch die über die
Höhe des zu verschonenden Existenzminimums
sind weiterhin zu erwarten, Allerdings hat das
BMF am 4.10.20071 entschieden, auf der Grund-
lage des BFH-Beschlusses vom 23.8.20072

Anträgen auf Aussetzung der Vollziehung im
vorliegenden Streitfall stattzugeben, wenn im
Übrigen die Voraussetzungen des § 361 A0 oder
des § 69 Abs. 2 FGO erfüllt sind.

II. Prinzipien der
Einkommensermittlung

Das deutsche Einkommensteuerrecht war
lange Zeit vom objektiven und subjektivem
Nettoprinzip geprägt. Im Zusammenhang mit
der Beurteilung der Fahrtkosten wäre das
objektive Nettoprinzip zu bemühen. Die Be-
messungsgrundlage der Einkommensteuer soll
die steuerliche Leistungsfähigkeit einer natür-
lichen Person möglichst richtig messen. Das
Markteinkommen, das in der Größe „Summe
der Einkünfte“ die objektive Leistungsfähigkeit
repräsentiert, ist eine Nettogröße. Für die
Steuerzahlung steht nur der Teil der Erwerbs-
bezüge zur Verfügung, der die Erwerbsaus-
gaben übersteigt. Daher mindern Erwerbsauf-

1 BMF v. 4.10.2007 – IV A 4 - S 063/07/0002, BStBl. I
2007, ... =FR 2007, 1035 = ZSteu 2007, S. 425.

2 BFH v. 23.8.2007 – IV B 42/07, BStBl. II 2007, ... =
ZSteu 2007, S. 270 (Heft 18/2007).
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I. Vorbemerkungen

Nachdem bei der Kraftfahrzeugsteuer jahre-
lang eine trügerische Ruhe eingekehrt war, hat
der Gesetzgeber nunmehr mit dem Dritten und
Vierten Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeug-
steuergesetzes1 für reichlich Unruhe bei den
Fahrzeughaltern gesorgt. Während sich das
Dritte Änderungsgesetz mit der Besteuerung
schwerer Fahrzeuge befasst, wird über das
Vierte Änderungsgesetz die bereits seit langem
diskutierte Förderung für partikelarme Diesel-
fahrzeuge geregelt. Beide Bereiche lösen bei
den Fahrzeughaltern nicht nur Freude aus.

II. Besteuerung schwerer Fahrzeuge2

Seit dem Wegfall des § 23 Abs. 6a StVZO3

und der dieser Bestimmung zugrunde liegenden
Begriffsdefinition des „Kombinationskraftwa-
gen“ gab es einen Sturm der Entrüstung bei
allen Fahrzeughaltern, die entsprechende Kraft-
fahrzeuge benutzten. Ihre steuerliche Belastung
stieg durch die Neubeurteilung zum Teil um ein
Mehrfaches an.

Nach der bis zum 30.04.2005 geltenden
alten Rechtslage waren bestimmte Fahrzeug-
arten als „andere Fahrzeuge“ im Sinne des § 8

Nr. 2 KraftStG zu behandeln und demgemäß
nach dem verkehrsrechtlich zulässigen Gesamt-
gewicht zu besteuern. Dies galt insbesondere
für Geländewagen4, Mehrzweckfahrzeuge, Groß-
raumlimousinen und bauartähnliche Fahrzeuge5,
Büro- und Konferenzmobile, Pick-Up-Fahrzeuge
mit Doppelkabine, sowie für Wohnmobile, so-
fern die Fahrzeuge ein verkehrsrechtlich zulässi-
ges Gesamtgewicht von mehr als 2,8 Tonnen
hatten und mit nicht mehr als acht Sitzplätzen
außer dem Fahrersitz ausgestattet waren.

Diese Rechtslage hatte im Er-
gebnis dazu geführt, dass insbe-
sondere hubraumstarke Luxusfahr-
zeuge6, deren Erscheinungsbild
eigentlich keinen Zweifel an ihrer
Auslegung als Personenkraftwa-
gen zuließ, nach den deutlich
günstigeren Konditionen für Last-
kraftwagen besteuert wurden.
Hierdurch hatte sich ein Steuer-
schlupfloch ergeben, dass auch
durch die Rechtsprechung nicht geschlossen
werden konnte.7

Seit dem 01.05.2005 waren diese Fahrzeuge
regelmäßig als Personenkraftwagen zu besteu-
ern und unterlagen damit nicht der mehr der
günstige Besteuerung nach dem Gesamtge-
wicht, sondern der „normalen“ Hubraumbe-
steuerung.

II.1 Alte Fahrzeugeinstufung

Die Einstufung der vorgenannten „anderen“
Fahrzeuge hatte allerdings bereits vor dem
01.05.2005 für häufige Streitigkeiten mit den
Finanzbehörden geführt. In einer Vielzahl von
Einzelentscheidungen hatten sich die Finanzge-
richte und auch der Bundesfinanzhof insbeson-
dere mit Fällen zu beschäftigen, in denen Per-
sonenkraftwagen nachträglich durch Umbau-
maßnahmen zu steuerlich günstigeren Fahr-
zeugarten umqualifiziert wurden.8

In den entsprechenden Klage- und Revi-
sionsverfahren wurde dann wiederholt festge-
stellt, dass die Finanzämter an die verkehrsbe-
hördliche Einstufung von Fahrzeugen recht-
lich nicht gebunden sind9 und sich die kraft-
fahrzeugsteuerrechtliche Beurteilung von Kraft-
fahrzeugen nach den objektiven Beschaffen-

heitskriterien, insbesondere nach Bauart, Ein-
richtung und dem äußeren Erscheinungsbild
der Fahrzeuge richtet. Die objektive Beschaf-
fenheit der Fahrzeuge ist dabei unter Berück-
sichtigung aller Merkmale in ihrer Gesamtheit
zu würdigen.10 Auf die tatsächliche Verwendung
der Fahrzeuge kommt es nicht an.11

Wohnmobile dagegen wurden sowohl ver-
kehrsrechtlich als auch nach der Richtlinie
70/156/EWG12 als Fahrzeuge der Fahrzeug-
klasse M mit besonderer Zweckbestimmung an-

gesehen. Diese Einstufung führte
unter der Geltung des § 23
Abs. 6a StVZO zur günstigeren
Gewichtsbesteuerung.13

II.2 Neue
Fahrzeugklassifizierung

Die Finanzverwaltung hat auf
den Wegfall des § 23 Abs. 6a StVZO
folgerichtig reagiert und die bisher

nach dem Gewicht besteuerten Kombinations-
kraftwagen ab dem 01.05.2005 als Perso-
nenkraftwagen eingestuft und der Hubraum-
besteuerung unterworfen. Hiergegen sind erheb-
liche Vorbehalte laut geworden und Verfahren
vor die Finanzgerichtsbarkeit getragen worden
und haben dort zu einer uneinheitlichen Recht-
sprechung geführt.

Während ein Teil der Finanzgerichte die Ein-
stufung als Personenkraftwagen als zutreffend
ansah14, vertraten andere die Auffassung, dass
durch den Wegfall des § 23 Abs. 6a StVZO die
einzige nationale Begriffsbestimmung für Per-
sonenkraftwagen weggefallen sein und daher
die Einstufung von Fahrzeugen ab dem 01.05.
2005 nach europarechtliche Normen zu erfolgen
habe. Auf dieser Basis kamen die Finanzrichter
dann zu dem Schluss, dass Kombinations-
kraftwagen weiterhin der Gewichtsbesteuerung
unterliegen.15

Dieser uneinheitlichen Rechtsprechung hat
dann der BFH einen Riegel vorgeschoben. In
einem Beschlussverfahren kam er zu dem Ergeb-
nis, dass sich durch die Aufhebung des § 23
Abs. 6a StVZO an der kraftfahrzeugsteuerrecht-
lichen Maßgeblichkeit des Begriffs des Perso-
nenkraftwagens nichts geändert habe und euro-
päische Normen für die Einstufung nicht maß-

1 In der Fassung der Bekanntmachung v. 28.09.2002,
BGBl. I 2002, 3818; BStBl. I 2002, 975 

2 vgl. dazu auch BRUSCHKE, Die neue Besteuerung von
Großraumlimousinen, Wohnmobilen und anderen
Fahrzeugen, UVR 2007, 51, sowie ZENS, Neuregelung
der Besteuerung schwerer Pkw und von Wohnmobilen,
NWB Fach 8, 1551

3 Die Vorschrift ist durch Art. 1 Nr. 1 der 27. VO zur
Änderung der StVZO v. 02.11.2004 (BGBl. I 2004,
2712) aufgehoben worden

4 Sport-Utility-Vehicles (SUV)
5 so genannte Vans
6 z.B. Porsche "Cayenne", Mercedes M-Klasse.
7 vgl. BFH v. 31.03.1998, VII R 116/97, BStBl II 1998,

487
8 vgl. dazu BRUSCHKE, Umbau eines Pkw zum Lkw aus

kraftfahrzeugsteuerrechtlicher Sicht, UVR 1996, 303
9 z.B. BFH v. 29.04.1997, VII R 1/97, BStBl II 1997,

627
10 BFH v. 01.08.2000, VII R 26/99, BStBl II 2001, 72
11 BFH v. 05.05.1998, VII R 104/97, BStBl II 1998, 489
12 In der Fassung der RL 2001/116/EG v. 20.12.2001,

ABl.EG 2002 Nr. L 18/1
13 BFH v. 01.02.1984 - II R 144/81, BStBl II 1984, 461
14 z.B. FG Nürnberg v. 13.03.2006, VI 417/2005, EFG

2006, 843; FG Brandenburg v. 08.03.2006, 4 V 6/06,
EFG 2006, 931

15 Vgl. z.B. FG Köln v. 28.11.2005, 6 V 3715/05, EFG
2006, 444; FG Nürnberg v. 01.03.2006, VI 374/2005,
EFG 2006, 846 mit Anm. PFÜTZENREUTER; FG Berlin v.
29.08.2006, 6 B 6046/06, EFG 2006, 1942

Diplom-Finanzwirt Gerhard Bruschke, Möhnesee

Änderungen bei der Kraftfahrzeugsteuer durch das Dritte und Vierte
Gesetz zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes

Gerhard Bruschke
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Bundesministerium der Finanzen

Änderung des Anwendungserlasses
zur Abgabenordnung (AEAO) 

BMF, Schreiben vom 08.11.2007
IV A 4 - S 0062/07/0002

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rung mit den obersten Finanzbehörden der Län-
der wird der Anwendungserlass zur Abgabenord-
nung vom 15. Juli 1998 (BStBl I S. 630), der
zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 12. Juli
2007 (BStBl I S. 530) geändert worden ist, mit
sofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

1. Die Regelung zu § 93 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift der Nummer 2 wird wie folgt
gefasst: 

„2. Kontenabruf nach § 93 Abs. 7 in der bis
zum 31. Dezember 2008 geltenden Fassung“ 

b) Nach Nr. 2.9 wird folgende neue Nummer
eingefügt:

„2.10 § 93 Abs. 7 in der Fassung von Art. 6
Nr. 2 Buchstabe a des Unternehmensteuerreform-
gesetzes 2008 vom 14. August 2007 (BGBl. I
S. 1912; BStBl I S. 630) tritt erst am 1. Januar
2009 in Kraft (vgl. Art. 14 Abs. 3 des Unterneh-
mensteuerreformgesetzes 2008).“ 

c) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. Kontenabruf nach § 93 Abs. 8

Ab dem 18. August 2007 dürfen die für die
Verwaltung der in § 93 Abs. 8 Satz 1 abschlie-
ßend aufgezählten Gesetze zuständigen Behör-
den das Bundeszentralamt für Steuern ohne
Zwischenschaltung der Finanzämter ersuchen,
bei den Kreditinstituten die in § 93b Abs. 1 be-
zeichneten Daten abzurufen.“

2. In Nummer 2 der Regelung zu § 172 wird der
zweite Absatz wie folgt gefasst: 

„Das Finanzamt darf den Steuerbescheid auf-
grund eines schlichten Änderungsantrags nur
in dem Umfange zugunsten des Steuerpflichtigen
ändern, als der Steuerpflichtige vor Ablauf der
Einspruchsfrist eine genau bestimmte Änderung
bezogen auf einen konkreten Lebenssachverhalt
beantragt hat (vgl. u.a. BFH-Urteil vom
20.12.2006 – X R 30/05 – ZSteu 2007, R-335,
BStBl II 2007 S. 503 m.w.N.). Es genügt nicht,
dass der Steuerpflichtige lediglich die betrags-

mäßige Auswirkung bzw. den Änderungsrahmen
beziffert (z.B. Herabsetzung der Steuer auf
„Null“) oder dass ein auf Änderung des Bescheids
lautender allgemeiner Antrag des Steuerpflich-
tigen erst nach Ablauf der Einspruchsfrist hin-
sichtlich der einzelnen Korrekturpunkte konkre-
tisiert wird (z.B. durch Nachreichen einer Steuer-
erklärung). Auch eine Erweiterung des Ände-
rungsbegehrens ist nach Ablauf der Einspruchs-
frist nicht mehr möglich (zur Erweiterung eines
Einspruchsantrags siehe zu § 367, Nr. 3). Der
Antragsteller kann allenfalls nach Ablauf der
Einspruchsfrist Argumente oder Nachweise zur
Begründung eines rechtzeitig gestellten, hinrei-
chend konkreten Änderungsantrags nachreichen
oder ergänzen, soweit hierdurch der durch den
ursprünglichen Änderungsantrag (Lebenssach-
verhalt) festgelegte Änderungsrahmen nicht
überschritten wird. Eine Antragserweiterung
oder erneute Antragstellung ist nur innerhalb der
Einspruchsfrist möglich.“

Bundesministerium der Finanzen

Umsatzsteuer; Begriff der Vermitt-
lung – Auswirkungen des EuGH-
Urteils vom 21.6.2007, C-453/05
(ZSteu 2007, R-555) 

BMF, Schreiben vom 29.11.2007
IV A 6 - S 7160-a/07/0001

Mit Urteil vom 21.6.2007, C-453/05 (Volker
Ludwig, ZSteu 2007, R-555) hat der EuGH u.a.
entschieden, dass der Umstand, dass ein Steuer-
pflichtiger zu keiner der Parteien eines Kreditver-
trags, zu dessen Abschluss er beigetragen hat,
in einem Vertragsverhältnis steht und mit einer
der Parteien nicht unmittelbar in Kontakt tritt,
nicht ausschließt, dass dieser Steuerpflichtige
eine von der Steuer befreite Leistung der Ver-
mittlung von Krediten im Sinne von Art. 13 Teil
B Buchst. d Nr. 1 der Sechsten Richtlinie 77/388
erbringt. 

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörte-
rungen mit den obersten Finanzbehörden der
Länder gilt zur Anwendung dieses Urteils Fol-
gendes: 

Nach o.g. Rechtsprechung des EuGH können
sog. Untervermittlungsleistungen bei Kreditver-
mittlungen ebenfalls umsatzsteuerfrei sein; eine
steuerfreie Kreditvermittlung setzt auch nicht

voraus, dass ein Kontakt des Erbringers der
Vermittlungsleistung zu beiden Vertragspartnern
bestanden haben muss. An der insoweit abwei-
chenden Rechtsauffassung – Abschnitt 57 Abs. 8
UStR unter Hinweis auf die BFH-Urteile vom
26.1.1995, V R 9/93 (BStBl 1995 II S. 427) und
vom 9.10.2003, V R 5/03 (BStBl 2003 II S. 958)
sowie im BFH-Urteil vom 3.11.2005, V R 21/05
(BStBl 2006 II S. 282, ZSteu 2006, R-16) wird
daher nicht mehr festgehalten. 

Eine steuerfreie Vermittlung von Krediten im
Sinne des § 4 Nr. 8 Buchstabe a UStG führt nur
aus, wer als Mittelsperson einer Vertragspartei
die Gelegenheit zum Abschluss eines Kreditver-
trags nachweist oder sonst als Mittelsperson
das Erforderliche tut, damit zwei Parteien einen
Kreditvertrag schließen. Wer lediglich einen Teil
der mit einem Kreditvertrag verbundenen
Sacharbeit übernimmt oder lediglich einem
anderen Unternehmer Vermittler zuführt und
diese betreut, erbringt insoweit keine steuer-
freie Vermittlungsleistung. Die Steuerbefreiung
einer Kreditvermittlung setzt nicht voraus, dass
es tatsächlich zur Kreditvergabe gekommen ist.
Unbeschadet dessen erfüllen bloße Beratungs-
leistungen den Begriff der Vermittlung nicht. 

Dieses Schreiben tritt an die Stelle des BMF-
Schreibens vom 13.12.2004, IV A 6 - S 7160 a
- 26/04 (ZSteu 2005, S. 29, BStBl 2004 I S.
1190) sowie der BMF-Schreiben vom 30.5.2005,
IV A 6 - S 7160a - 34/05 (ZSteu 2005, S. 254,
BStBl 2005 I S. 711 und 25.11.2005, IV A 6 -
S 7160 a - 67/05 (ZSteu 2006, S. 12, BStBl
2005 I S. 1043). 

Die Grundsätze des EuGH-Urteils vom 21.6.2007
sind in allen noch nicht bestandskräftigen Fällen
anzuwenden. Für vor dem 1. Januar 2008 aus-
geführte Umsätze wird es nicht beanstandet,
wenn sich ein Unternehmer auf die bisherige
abweichende Rechtsauffassung beruft.

Oberfinanzdirektion Frankfurt

Werbe- und Sachprämien an
Abonnenten

OFD Frankfurt, Schreiben vom 07.08.2007
S 7200 A - 202 - St 11

Zur Gewinnung neuer Abonnenten führen Zei-
tungs- und Zeitschriftenverlage so genannte
„Leser werben Leser“ Aktionen durch. Dabei

Z---Steu-Verwaltungsanweisungen
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ZSteu-Rechtsprechung

Bundesfinanzhof 

Alle Entscheidungen – veröffentlicht am 21.11.2007 und 28.11.2007 – Ungekürzte Originaltexte

a) Leitsätze aller BFH-Entscheidungen veröffentlicht am 21.11.2007:

05.06.2007 I R 9/06 KStG / EStG
Verlust der wirtschaftlichen Identität nach § 8 Abs. 4 KStG 1996 a.F. – Mit einer Einstellung und
Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs wirtschaftlich vergleichbarer Sachverhalt i.S. des § 8 Abs. 4
Satz 1 KStG 1996 a.F. – Neues Betriebsvermögen i.S. des § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG 1996 a.F. bei Zufüh-
rung von Umlaufvermögen – Maßgeblicher Zeitpunkt für den Ausschluss des Verlustabzugs
1. Eine Reduzierung des Geschäftsbetriebs auf einen geringfügigen Teil der bisherigen Tätigkeit verbunden
mit einer späteren Ausweitung auf eine völlig andersartige, wieder sehr viel umfangreichere Tätigkeit kann
einen mit einer Einstellung und Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs i.S. von § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG 1996
a.F. wirtschaftlich vergleichbaren Sachverhalt begründen, der zu einem Verlust der wirtschaftlichen Identität

nach § 8 Abs. 4 Satz 1 KStG 1996 a.F. führt.
2. Überwiegend neues Betriebsvermögen i.S. des § 8 Abs. 4 Satz 2 KStG 1996 a.F. liegt vor, wenn das zu-
gegangene Aktivvermögen das vorher vorhandene Restaktivvermögen übersteigt. Dies ist anhand einer
gegenständlichen Betrachtungsweise zu ermitteln; eine Verrechnung von Zu- und Abgängen zu einem be-
tragsmäßigen Saldo ist nicht vorzunehmen (Bestätigung der Senatsurteile vom 13. August 1997 I R 89/96,
BFHE 183, 556, BStBl II 1997, 829, und vom 8. August 2001 I R 29/00, BFHE 196, 178, BStBl II 2002, 392;
Abweichung vom BMF-Schreiben vom 17. Juni 2002, BStBl I 2002, 629 i.V.m. BMF-Schreiben vom 16. April
1999, BStBl I 1999, 455 Tz. 09).
3. Die Zuführung auch von Umlaufvermögen kann jedenfalls dann zu neuem Betriebsvermögen i.S. des § 8
Abs. 4 Satz 2 KStG 1996 a.F. führen, wenn sie mit einem Branchenwechsel verbunden ist.
4. § 8 Abs. 4 KStG 1996 a.F. schließt den Verlustabzug vom Zeitpunkt der Anteilsübertragung an aus. Zuvor
festgestellte Verlustvorträge sind deshalb nur insoweit für den Verlustabzug heranzuziehen, als dieser vom
anteiligen Gesamtbetrag der Einkünfte vorzunehmen ist, der auf den Zeitraum bis zur Anteilsübertragung
entfällt (gegen BMF-Schreiben vom 16. April 1999, BStBl I 1999, 455 Tz. 33). Originaltext: R-995

19.06.2007 VIII R 99/04 StraBEG / AO
Keine Strafbefreiung nach dem StraBEG bei inhaltlichen und/oder formellen Erklärungsmängeln bzw.
nach Eintritt der Sperrwirkung des § 7 StraBEG – Eintritt der Sperrwirkung wegen des Erscheinens
eines Prüfers – Bestimmung des Prüfungsbeginns als eigenständiger Verwaltungsakt – Eintritt der
Rechtsfolgen einer Strafbefreiungsvorschrift
1. Die strafbefreiende Erklärung nach dem StraBEG und die Selbstanzeige nach § 371 AO konnten wahlweise
erfolgen; bei Rechtserheblichkeit der Wahl muss im Einzelfall geprüft werden, ob die Voraussetzungen der
strafbefreienden Erklärung nach Form und Inhalt vollständig erfüllt sind.
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18.10.2007 VI R 10/06 09.08.2007 Doppelte Haushaltsführung eines Alleinstehenden – Typisierende Ermittlung der notwendi-
ZSteu 2007, R-742 gen Unterkunftskosten am Beschäftigungsort

16.10.2007 XI R 1/07 11.07.2007 Anlauf der Frist für die Geltendmachung einer unwirksamen Klagerücknahme – Fehlen einer 
ZSteu 2007, R-760 Klagerücknahme als Sachentscheidungsvoraussetzung

15.10.2007 V R 2/05 07.12.2006 Vorsteuerberichtigung nach § 17 Abs. 1 UStG bei Änderung der Bemessungsgrundlage nach 
ZSteu 2007, R-238 Beendigung der Organschaft

15.10.2007 I R 23/06 04.04.2007 Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages eines Windkraftanlagenbetreibers – kein kommu-
ZSteu 2007, R-682 naler Finanzausgleich durch Gewerbesteuerzerlegung

12.10.2007 I R 1/06 05.06.2007 Besteuerungsrecht für Arbeitslohn bei doppelter Ansässigkeit des Arbeitgebers – keine 
ZSteu 2007, R-723 Hinweispflicht zur Aktenverwertung

12.10.2007 VI R 14/04 15.03.2007 Aufwendungen für den Erwerb von Deutschkenntnissen sind regelmäßig nichtabziehbare 
ZSteu 2007, R-561 Kosten der Lebensführung

11.10.2007 II R 12/06 28.06.2007 Übertragung von Wirtschaftsgütern zur Abgeltung eines rechtsgeschäftlich begründeten 
ZSteu 2007, R-783 Zugewinnausgleichsanspruchs bei fortbestehender Zugewinngemeinschaft – Verzicht auf 

Ausgleichsforderung – Geldzuwendung als Vorerwerb

10.10.2007 IV R 17/05 31.05.2007 Vermögensverwaltung auch bei gelegentlichem Verkauf vermieteter beweglicher Wirtschafts-
ZSteu 2007, R-753 güter vor Ablauf der Nutzungsdauer

10.10.2007 XI R 60/04 18.04.2007 Diebstahl eines betrieblichen Pkw während privater Umwegfahrt
ZSteu 2007, R-746

10.10.2007 XI R 29/06 18.04.2007 EDV-Systemberater ist ohne dem Dipl.-Informatiker vergleichbare Kenntnisse gewerblich 
ZSteu 2007, R-700 tätig

09.10.2007 X R 49/06 04.07.2007 Anteile an einer Betriebskapitalgesellschaft als wesentliche Betriebsgrundlagen des Besitz-
ZSteu 2007, R-718 einzelunternehmens – Annahme eines Teilbetriebs – Grundstücksvermietung in Gestalt 

eines Teilbetriebs – Begriff der wesentlichen Betriebsgrundlagen

09.10.2007 III R 39/05 10.05.2007 Pflegeaufwendungen bei Heimunterbringung als außergewöhnliche Belastung

Anwendung neuer BFH-Entscheidungen mit ZSteu-Fundstellen

In einem finanzgerichtlichen Verfahren ergangene und rechtskräftig gewordene Entscheidungen binden nur die am Rechtsstreit Betei-
ligten und ihre Rechtsnachfolger (§ 110 Abs. 1 FGO). Durch eine Veröffentlichung von Urteilen bzw. Beschlüssen des Bundesfinanz-
hofs im Bundessteuerblatt Teil II werden aber die Finanzämter angewiesen, diese Entscheidungen auch in vergleichbaren Fällen anzu-
wenden.
Die obersten Finanzbehörden des Bundes und der Länder haben beschlossen, die folgenden neuen BFH-Entscheidungen im Bundes-
steuerblatt Teil II zu veröffentlichen und somit allgemein anzuwenden:

Datum Akten- Entscheidungs- Kurzbeschreibung
zeichen datum / 

ZSteu-Fundstelle
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